
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/3/25 5Os1040/54,
9Os112/80

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1955

Norm

StGB §58

Rechtssatz

Der Ablauf der Verjährungsfrist einer strafbaren Handlung wird durch eine gleichzeitig begangene idealkonkurrierende

strafbar Handlung nicht gehindert (so schon OGH 24.05.1913, Kr III 21/13 = Rechtsprechung St 471).

Entscheidungstexte
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